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H.  Begründung 
 

 

 1. Planrechtliche Voraussetzungen 
 

 

1.1 Aufstellungsbeschluss 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11. Februar 2015 und 28. Juli 2015 

die Aufstellung des Bebauungsplanes `Ingolstädter Straße´ beschlossen. 

 

 

1.2 Lage des Plangebietes 

 

 Der Geltungsbereich wird umgrenzt: 

 im Norden: von der `Ingolstädter Straße´, Kreisstraße Kr ND 21, und  

nördlich der Straße vom `Gewerbering Brunnen-Osterweite-

rung´ 

 im Westen: von einer landwirtschaftlich genutzten Fläche und darüber 

hinaus vom Ortsrand des Dorfgebietes Brunnen  

 im Süden: von landwirtschaftlich genutzten Flächen   

 im Osten: von landwirtschaftlich genutzten Flächen  

  

Das Gebiet umfasst die Grundstücke Flur-Nr.404/Teilfläche, 405/Teilfläche der 

Gemarkung Brunnen. 

 

Es liegt am Ortsrand des Dorfgebietes Brunnen südlich des Gewebegebietes 

´Brunnen-Osterweiterung´. 

 

Das Plangebiet weist eine leichte Steigung in südlicher Richtung (ca. 1,5 %) 

auf.  

 

 

1.3  Planungsrechtliche Situation 

 

 Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Brunnen sieht die 

durch das Plangebiet betroffenen Flächen als Flächen für die Landwirtschaft 

vor. 

 

 Die Anpassung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren ge-

mäß § 8 Abs. 3 BauGB. 

 

1.3.1 Regionalplan 

   

 Der Ort Brunnen gehört zum Mittelbereich des Mittelzentrums Schroben-

 hausen. 

 Das nächstgelegene Kleinzentrum ist der rund 5 km nördlich gelegene Ort

 Karlshuld. 

 Das Plangebiet liegt außerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 

 und regionalen Grünzügen. 
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1.3.2 Flächennutzungsplan mit integrierten landschaftsplanerischen Zielen 

 

 Das Plangebiet ist als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Flächen, 

denen im Landschaftsplan besondere Bedeutung für den Naturhaushalt  

oder das Landschaftsbild zugewiesen werden, sind nicht betroffen. 

 

 

1.4 Planungsalternativen 

 

 Die Nutzung von anderen Baugrundstücken und die Reaktivierung von 

 brachliegenden Flächen scheiden im Gemeindegebiet mangels geeigneter

 und verfügbarer Flächen aus. 

 

 Eine gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und die vergleichs-

 weise geringe Empfindlichkeit des betroffenen Landschaftsraumes legen

 die geplante Abrundung am vorliegenden Standort nahe. 

 

 Eine geeignete Standortalternative für die angestrebte kleinräumige bau-

 liche Entwicklung steht im Gemeindegebiet aktuell nicht zu Verfügung.  

 

 Zudem wäre eine Erschließung von Bauflächen an anderer Stelle mit 

 erheblich höheren wirtschaftlich und technischen Aufwand verbunden;

 auch der Eingriff in die Landschaft wäre höher anzusetzen als beim  

 Plangebiet. 

 

1.5 Kartengrundlage 

 

Der Plan wird auf einem von der Gemeinde Brunnen bzw. dem Vermessungs-

amt Ingolstadt zur Verfügung gestellten Kartenmaterial im Maßstab 1:1.000 

gezeichnet. 

 

Darüber hinaus wurden Kartenunterlagen der Fachbehörden (wie z.B. 

`Bodenübersichtskarte´ des Landesamtes für Umweltschutz) herangezogen. 

 

 

 

 2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 

Die Gemeinde Brunnen beabsichtigt das Dorfgebiet des Ortes Brunnen durch Aus-

weisung des vorstehenden Baugebietes nach Osten hin zu erweitern.  

 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die konkrete Bauanfrage eines 

der beiden Grundstückseigentümer. 

 

Mit der vorliegenden Planung soll die bestehende dörfliche Bebauung nach Osten 

hin abgerundet werden. 

 

Im nördlichen Teil des Plangebietes bestehen bereits landwirtschaftliche Lager- und 

Maschinenhallen, die im südlichen Bereich, im Sinne eines Dorfgebietes um mögli-

che Erweiterungen und Ergänzungsbauten landwirtschaftlicher Gebäude und 

Wohnbebauungen ergänzt werden sollen. 
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Es sollen landwirtschaftliche und Wohnnutzung, die das Dorfgebiet charakterisieren 

möglich sein. 

Durch die Nähe des nördlich der `Ingolstädter Straße´ angrenzenden Gewerbege-

bietes werden Schallemissionen als mögliches Konfliktpotenzial für eine reine Wohn-

hausbebauung ausgemacht. 

Als Folge wird im nördlichen Teil des Baugebietes die Nutzungsart `Wohnen´ gem. 

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO, nicht zugelassen. Somit bleiben einerseits die charakteris-

tischen Eigenschaften eines Dorfgebietes, nämlich der landwirtschaftlichen und 

Wohnnutzung, gewährt und wird andererseits dem Schallimmissionsschutz für 

Wohngebäude berücksichtigt. 

Durch die Einschränkung im Südteil lediglich ein Wohnhaus je Teilparzelle zuzulassen 

soll das Verhältnis landwirtschaftlicher und Wohnnutzung ausgewogen bleiben und 

verhindert werden, einen „wohnhauslastigen“ Südbereich zu schaffen. 

Als generelle Einschränkung werden, auf Anregung durch das Bauamt im Landrat-

samt Neuburg/Donau, die Nutzungen nach §5 Abs. 2 Nr. 8 und 9 BauNVO („Gar-

tenbaubetriebe und Tankstellen“) nicht zugelassen, um Konflikte mit Anwohnern, 

aufgrund des zu erwartenden Verkehrs sowie der von ihnen ausgehenden Emissio-

nen, zu vermeiden. 

Ebenso wird die Ausnahme nach §5 Abs. 3 BauNVO („Vergnügungsstätten“) aus-

geschlossen, da Vergnügungsstätten in diesen Kleinstrukturierten Dorfgebiet uner-

wünscht sind.  

 

2.1 Städtebauliche Ziele 

 

- Abrundung des Dorfes am östlichen Ortseingang von Brunnen 

 

- Gewährleistung des dörflichen Charakters und des Immissionsschutzes 

durch Nutzungsbeschränkungen im Nordteil des Plangebietes 

 

- Entwicklungsmöglichkeit best. landwirtschaftlicher Nutzungen 

 

- Geordneter Entwicklung des Ortseinganges 

  

 

 

 3. Lage und Größe des Baugebietes 
 

Das Baugebiet liegt am östlichen Ortseingang von Brunnen, südlich der Kreisstraße 

Kr ND 21 (`Ingolstädter Straße´).  

 

Eine Splittersiedlung ca. 100 m nordöstlich des Baugebietes ist dem eigentlichen 

Ortsrand vorgelagert.  

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1,14 ha. 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeichnung. 

 

 

3.1 Beschaffenheit des Baugebietes 

 

Das Baugebiet ist gegenüber der nördlichen ´Ingolstädter Straße´ in südlicher 

Richtung leicht ansteigend (ca. 1,5 %). Außerhalb des Geltungsbereiches 

wird der Geländeanstieg etwas deutlicher (bis zu ca. 4 %). 

 

Es ist im Nordwesten mit einer Kartoffellagerhalle und im Nordosten mit land-

wirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhallen bestanden.  
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 4. Planung 
 

Das Plangebiet umfasst die nördlichen Grundstücksteilbereiche der Flur-Nr. 404 und 

405 der Gemarkung Brunnen.  

 

Es ist nicht vorgesehen die Grundstücksgrenze im Geltungsbereich der Planung zu 

ändern. Somit ergeben sich zwei Grundstücke mit 4 Parzellen, welche verkehrlich 

an die `Ingolstädter Straße´ angeschlossen sind. 

 

Durch die Unterscheidung der möglichen Nutzungsarten innerhalb des Dorfgebie-

tes  soll einerseits die charakteristischen Eigenschaften eines Dorfes, -nämlich Wohn- 

und landwirtschaftliche Nutzung und andererseits der Schutz des Wohnens gegen-

über dem benachbarten Gewerbegebiet gewährleistet werden.  

Durch die Beschränkung der Wohnhäuser auf ein Wohnhaus je Teilparzelle wird 

gleichzeitig für den südlichen Teil des Baugebietes vermieden, einen „ungewollten 

abgekoppelten, wohnhauslastigen“, Bereich zu schaffen, und eine Entwicklung der 

landwirtschaftlichen Nutzgebäude zu verhindern. 

 

Um die Möglichkeit zur Erweiterung von landwirtschaftlichen Gebäuden nicht ein-

zuschränken wird auch im Süden die gleiche Grundflächenzahl wie im Bereich des 

nördlichen, eingeschränkten Dorfgebietes festgesetzt (GRZ – 0,4). 

 

Somit sind mögliche reine Wohnhausbebauungen soweit eingeschränkt, dass der 

dörfliche Charakter des Baugebietes (mit Landwirtschaft und Wohnnutzung) erhal-

ten bleibt. 

 

Die sonstigen Festsetzungen zum Maß der Nutzung, sowie zur Baugestaltung passen 

sich im Wesentlichen an das bestehende westlich angrenzende Dorfgebiet an.  

 

 

 

 5. Immissionsschutz 
 

 

5.1 Städtebauliche Maßnahmen 

  

 Der Immissionsschutz wird durch städtebauliche Maßnahmen berücksichtigt: 

 

- Im Nordteil des Planungsgebietes und damit dem bestehenden nördli-

chem Gewerbegebiet nächst gelegen, wird eine reine Wohnhausbe-

bauung ausgeschlossen, - §5 Abs. 2 Punkt 3 BauNVO wird nicht zugelas-

sen. 

- Die bestehende und mögliche Bebauung des Nordteils des Plangebietes 

stellt zugleich eine schallabsorbierende Wirkung dar. 

 

- Eine mögliche Wohnhausbebauung im Südteil des Plangebietes ist vom 

Gewerbegebiet `Gewerbering Brunnen-Ortserweiterung´ mindestens 80 

m entfernt. 
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 6. Art der baulichen Nutzung 
 

Das Plangebiet wird als Dorfgebiet (`MD´) gemäß §5 BauNVO ausgewiesen. 

Nicht zugelassen sind Nutzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 8 und 9 BauNVO („Gartenbau-

betriebe“ und „Tankstellen“). Ebenfalls ausgeschlossen werden Ausnahmen nach 

§5 Abs. 3 BauNVO („Vergnügungsstätten). 

Zusätzlich werden im Nordteil des Geltungsbereiches Nutzungen nach §5 Abs. 2 Nr. 

3 („sonstige Wohngebäude“) nicht zugelassen. 
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7. Flächenzusammenstellung 
 

 

7.1 Gesamtfläche  11.433 m² (100%) 

 

 

7.2 Fläche nördlicher Geltungsbereich  

 

- Parzelle 1a (Fläche Nordost), gesamt 

(einschl. Grün- und Maßnahmenfläche)  = 2.894 m² 

 

- Parzelle 2a (Fläche Nordwest), gesamt 

(einschl. Verkehrsfläche)    = 3.173 m² 

 

Fläche nördlicher Geltungsbereich, gesamt 

       = 6.067 m² 

 

 7.2.1 Netto-Baufläche Parzelle 1a (Fläche Nordost) 

 (ohne Grün- und Maßnahmenfläche)  = 1.987,5 m² 

 

7.2.2 Netto-Baufläche Parzelle 2a (Fläche Nordwest) 

 (ohne Verkehrsfläche)    = 2.917,5 m² 

 

7.2.3 Netto-Baufläche nördl. Geltungsbereich  = 4.905 m² 

 

7.2.4 Grünflächen 

 

 7.2.4.1 Parzelle 1a 

 

- Maßnahmenfläche    = 812 m² 

- Ortsrandeingrünung (nördl. Bereich)  =   94,5 m² 

  

 Gesamte Grünflächen, nördl. Bereich)  = 906,5 m² 

 

7.2.5 Verkehrsflächen 

 

 7.2.5.1 Parzelle 2 a 

- Zubringerweg zu südl. landwirtschaftlicher 

Fläche      = 255,5 m² 

 

7.3 Flächen südlicher Geltungsbereich  

 

- Parzelle 1b (Fläche Südost), gesamt 

(einschl. Grünflächen)   = 2.402 m² 

 

- Parzelle 2b (Fläche Südwest), gesamt 

(einschl. Grün- und Verkehrsfläche)  = 2.964 m² 

 

Fläche südlicher Geltungsbereich, gesamt 

       = 5.366 m² 

 

7.3.1 Netto-Baufläche 1b (Fläche Südost) 

 (ohne Grünflächen)     = 1.856,5 m² 

 

 

 



   H. BEGRÜNDUNG BEBAUUNGSPLAN `INGOLSTÄDTER STRAßE´ GEMEINDE BRUNNEN  
BERATENDER INGENIEUR -  DIPL.-ING.(FH) MARTIN KÄSER, BUCH  LANDSCHAFTSARCHITEKT ECKER, SCHROBENHAUSEN 

 

 

 7 

 

7.3.2 Netto-Baufläche 2b (Fläche Südwest) 

 (ohne Verkehrs- und Grünflächen)   = 2.495 m² 

 

7.3.3 Netto-Bauflächen südl. Geltungsbereich  = 4.351,5 m² 

 

7.3.4 Grünflächen 

 

 7.3.4.1 Parzelle 1b 

- Ortsrandeingrünung (südl. + östl.)   = 545,5 m² 

   

  7.3.4.2 Parzelle 2b 

- Ortsrandeingrünung (südl.)   = 207 m² 

 

Gesamte Grünflächen, südl. Bereich   = 752,5 m² 

 

 7.3.5 Verkehrsflächen 

 

 7.3.5.1 Parzelle 2b 

- Zubringerweg zur südl. landwirtschaftlichen 

Fläche      = 262 m² 

 

 

 

 8. Erschließung des Baugebietes 
 

Das Plangebiet wird von Norden her über die ̀ Ingolstädter Straße´ erschlossen. Eine 

verkehrliche Anbindung an die Kreisstraße ist zu den landwirtschaftlichen Gebäu-

den bereits gegeben. 

 

 

 

 9. Wasserversorgung 
 

Die Wasserversorgung wird durch Anschluss an die Wasserversorgung der Arnbach-

gruppe gewährleistet. 

 

 

 

10. Abwasserbeseitigung 
 

Die Abwasserbeseitigung wird durch Anschluss an die bestehende Ortskanalisation 

der Gemeinde Brunnen durchgeführt. 

 

 

 

11. Stromversorgung 
 

Die Stromversorgung für das Gebiet ist teilweise bereits vorhanden und wird durch 

die Bayernwerk AG sichergestellt. 
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12. Müllbeseitigung 
 

Die Beseitigung des häuslichen Abfalls wird durch die Landkreisbetriebe des Land-

kreises Neuburg-Schrobenhausen vorgenommen. 

 

Müllbehälter sind an der Ingolstädter Straße zur Entleerung abzustellen. 

 

 

 

13. Kosten der Erschließung 
 

Die Kosten der Erschließung werden in einem „städtebaulichen Vertrag“ zwischen 

den Grundstückseigentümern (Flur-Nr. 404/Teilfl. und Flur-Nr. 405/Teilfl., Gemarkung 

Brunnen) und der Gemeinde Brunnen geregelt. 

 

 

 

14. Ausgleichsmaßnahmen 
 

Die aufgrund der Ausweisung des Bebauungsplanes `Ingolstädter Straße´ notwen-

dig werdenden naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind im anliegen-

den Umweltbericht (Punkt 6 `Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung´ und Punkt 6.2 

`Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen´) dargestellt. Der Ausgleichsnachweis wird 

über das Ökoflächenmanagement des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen er-

bracht. 


